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Aufstellungsbeschluss

Verletzung von Vorschriften und Mängel der Abwägung

Satzungsbeschluss

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung

Katasternachweis

Die Darstellung des gegenwärtigen Zustandes stimmt mit dem Katasternachweis, Stand:

…………………, überein.

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Steinfurt, …………………………. Kreis Steinfurt

Der Landrat

-Kataster- und Vermessungsamt-

Im Auftrage:

(Siegel) …………………………….

Unterschrift

Der Rat der Stadt Lengerich hat in seiner Sitzung am ......................... beschlossen, die 6. Änderung /

Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 115 „Intruper Weg“ durchzuführen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister

Der Rat der Stadt Lengerich hat in seiner Sitzung am ......................... dem Entwurf der 6. Änderung /

Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 115 „Intruper Weg“ und der Begründung zugestimmt und

seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen

Auslegung wurden am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 6. Änderung /Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 115 „Intruper Weg“ mit der

Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ......................... bis einschließlich ......................... öffentlich ausgelegen.

Im gleichen Zeitraum fand gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange statt.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister

Der Rat der Stadt Lengerich hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2

BauGB die 6. Änderung / Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 115 „Intruper Weg“ in seiner Sitzung

am ......................... gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlossen.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 6. Änderung / Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr.

115 „Intruper Weg“ ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes

und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Ausfertigung

Der Rat der Stadt Lengerich hat am ......................... diese 6. Änderung / Teilaufhebung des

Bebauungsplans Nr. 115 „Intruper Weg“ als Satzung beschlossen.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister
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BEBAUUNGSPLAN NR. 115

"Intruper Weg", 6. Änderung / Teilaufhebung

Maßstab   1 : 1.000

Satzungsvorlage

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplan-Änderung / -Teilaufhebung

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne verwiesen
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Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

mit Grenzmal

Planzeichenerklärung

Flurgrenze 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

15. Sonstige Planzeichen

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

20

öffentliche Gebäude

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der

Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132) in der aktuell gültigen Fassung.

Amtliche Basiskarte NRW

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss der 6. Änderung / Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 115 „Intruper Weg“

ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die 6. Änderung / Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 115 „Intruper Weg“ ist damit am

.......................... in Kraft getreten.

Lengerich, ………………………….

…………………………….

Bürgermeister

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in

der zurzeit gültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I

S. 132), in der zurzeit gültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in der zurzeit gültigen

Fassung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), in der zurzeit gültigen Fassung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14.07.1994, (GV. NW. 1994 S.666), in der zurzeit gültigen Fassung.

HINWEISE

ARTENSCHUTZ

Umbau oder Abriss von Gebäuden

Vor dem Umbau von Gebäuden ist eine Begutachtung des durch Umbau oder Abriss betroffenen,

bestehenden Gebäudebestandes durch eine fachkundige Person (Fledermauskundler) erforderlich, wenn

die Außenfassade oder der Dachstuhl betroffen sind. Um zu vermeiden, dass evtl. im oder am Gebäude

befindliche Fledermäuse getötet werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) oder Fortpflanzungs- oder

Ruhestätten beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG), ist vor

Beginn der Baumaßnahmen die Vorgehensweise mit der fachkundigen Person abzusprechen, dessen

zumindest zeitweilige Anwesenheit vor oder auch während des Abrisses oder Umbaus erforderlich werden

kann.

Baufeldräumung

Für den Fall, dass eine Baufeldräumung (Gehölzentfernungen / Beseitigung sonstiger

Vegetationsstrukturen / Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden) erforderlich wird, muss diese

außerhalb der Brutsaison der Vögel und somit zwischen Anfang August und Ende Februar erfolgen, um

eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden. Sollte ein Beseitigen

von Gehölzen oder sonstiger Vegetationsstrukturen oder das Abschieben von vegetationsbedecktem

Oberboden außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese

Bereiche/ Strukturen durch eine fachkundige Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von

aktuell besetzten Vogelnestern zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung kann abgesehen werden,

wenn durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen

europäischer Vogelarten durch die Baufeldräumung zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell

besetzten Vogelnestern ist die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen

abzustimmen.


